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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1994

Norm

ABGB §1097

Rechtssatz

§ 1097 ABGB gewährt keinen Anspruch auf Ersatz von Kosten, die mit der vom Bestandnehmer erst beabsichtigten

Durchführung von Arbeiten, die dem Bestandgeber obliegen, voraussichtlich verbunden sein werden.
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